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Bekanntmachung  
zur Notenbekanntgabe der Nachhausarbeit  

zur Vorlesung „BGB AT“  
bei Frau Prof. Dr. Gössl 

des Sommersemesters 2023 
 

Tag der offiziellen Notenbekanntgabe ist Mittwoch, der 29. November 2023. 

 

Am 29. November 2023 sind die im elektronischen Prüfungskonto/Online-

Selbstbedienungsportal unter basis.uni-bonn.de sichtbaren Bewertungen verbindlich. 

 

Die Ausgabe- bzw. Abholung der analog (in Papierform) abgegebenen Hausarbeiten, die nach 

StO 2015 geschrieben wurden, erfolgt unter Vorlage des Studierendenausweises im Sekretariat 

von Frau Prof. Dr. Gössl (Juridicum, Ostturm, 2. OG) zu folgenden Zeiten: 

Mittwoch, 29.11.23 von 10.00 – 12.00 und von 14.00-16.00 Uhr 

Donnerstag, 30.11.23 von 14.00 – 16.00 Uhr 

Montag – Mittwoch, 04.-06.12.23 von 10.00 – 12.00 Uhr 

Die Zusendung der digital abgegebenen Hausarbeiten, die nach StO 2023 geschrieben wurden, 

erfolgt ausschließlich auf Antrag per E-Mail an: sekretariat.goessl@jura.uni-bonn.de unter 

Angabe von: Matrikelnummer, Nachname und eingescannter Version des Studierendenausweises. 

Telefonisch hierzu vorgetragene Bitten oder eine persönliche Meldung am Lehrstuhl können nicht 

bearbeitet werden. Der Lehrstuhl bittet um Verständnis dafür, dass eine Bearbeitungszeit von 2-3 

Tagen bis zum Erhalt der Datei entstehen kann. 

Eine schriftliche Remonstration gegen das Prüfungsergebnis ist bis Mittwoch, 13. Dezember 

2023 möglich per Mail (sekretariat.goessl@jura.uni-bonn.de) oder in Schriftform per Post oder 

Einwurf in den Lehrstuhlbriefkasten im Juridicum neben dem Hausmeisterbüro; bei Postversand 

des Remonstrationsschreibens mit einem Poststempel bis spätestens 13. Dezember 2023.  

Bitte reichen Sie im Fall einer Remonstration die analog angefertigte Hausarbeit zusammen mit 

dem Remonstrationsschreiben wieder am Lehrstuhl ein.  

Die Zwischenprüfungsordnung sieht vor, dass die Prüfungsarbeiten von den Studierenden beim 

Aufgabensteller/bei der Aufgabenstellerin abzuholen sind. Bestande Prüfungsarbeiten, die 

nicht beim Aufgabensteller/bei der Aufgabenstellerin abgeholt werden, werden nach einem 

Jahr entsorgt. Nicht bestandene Prüfungsarbeiten, die nicht beim Aufgabensteller/bei der 

Aufgabenstellerin abgeholt werden, werden dort aufbewahrt und können nach 5 Jahren vernichtet 

werden. Unterschriebene Zwischenprüfungszeugnisse und Leistungsnachweise erhalten Sie beim 

Prüfungsamt (bitte Antrag ausschließlich per E-Mail an: pruefungsamt@jura.uni-bonn.de).  
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